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RS OGH 1986/3/3 Bkd7/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.03.1986

Norm

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Das bloße passive Zuhören des Rechtsanwalts bei einer Verhandlung zwischen den Parteien in Abwesenheit des

Gegenanwalts stellt jedenfalls dann, wenn der Anwalt vorher ausdrücklich erklärte, daß er selbst mit der Gegenpartei

nicht verhandeln kann, noch keine disziplinäre Umgehung dar.
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